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Vorlagen-Nr. 2023/009/2 

Schätzung der (schul-) jährlichen Aufwendungen bei einer Gebührenbefreiung der 

Schulkurse Erster Allgemeiner Schulabschluss (ESA) und Mittlerer Schulabschluss 

(MSA) 

Bisherige 
Gebühren/geplante 
Erträge bei jew. 10 
TN 

Reale 
Erträge 

Defizit Mögl. 
entgangene 
Erträge bei 
Gebührenverzicht 

ESA 2.500 2.369 € 131 € 506 € bis 
2.369,00 € 

MSA 15.000 12.791 € 2.209 € 4.215 € bis 
12.791,00 € 

Summe 17.500 15.160 € 2.340 € 4.721 € 1 bis 
15.160,00 € 

1 Beinhaltet zukünftige anteilige Gebühren sowie zukünftige Ermäßigungen/Erlasse. 

 Es wurden die Zahlen im Durchschnitt der letzten drei Schuljahre (2020-2021/2021-

2022/2022-2023) zugrunde gelegt.

 MSA: rund 27% der Teilnehmenden zahlten die ermäßigte Gebühr in Höhe von

750,00 Euro.

 Die realen Erträge beinhalten anteilige Zahlungen (nachträglicher Einstieg, Forderung

nach Ausschulung).

 Die entgangenen Erträge für 2024 und folgende Schuljahre können nicht genau

vorhergesagt werden, da nicht prognostiziert werden kann, wie viele TN sich

anmelden und die Ermäßigung in Anspruch nehmen werden. Sind es wieder ca. 30

%, liegen die Erträge wieder bei ca. 15.000 €. Sind es 100 %, kann der Wert bei

4.721,00 € liegen.

Ergebnis: 

Werden beide Kurse von der Gebührenpflicht befreit, entstehen entgangene Erträge 

für die Stadt Ahrensburg in Höhe von ca. 4.700,00 € (Es melden sich 10 TN an und 

beanspruchen alle die Ermäßigung, außerdem können einige Gebühren nicht realisiert 

werden.) bis zu 17.500,00 € (Es melden sich jeweils 10 TN an und zahlen alle die volle 

Gebühr je Schuljahr. 

Die Auswirkungen auf die Erreichung des Kostendeckungsgrads in Höhe von 65% können 

aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht beziffert werden. 


